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Auszug aus der Niederschrift der 
Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung, Wis-

senschaft und Kultur 
vom 05.09.2024 

 
 

TOP Betreff Vorlage 
4. Strukturwandel in der StädteRegion Aachen - Projekt-

anträge des BK Nord der StädteRegion Aachen im För-
derprogramm EFRE/JTF NRW 
 

2024/0062-E1 

 

Herr sB Schniske erklärte sich zu Beginn des Tagesordnungspunktes als Lehrkraft 
am BK Nord als befangen und nahm an der Diskussion und Abstimmung nicht 
teil. 
 
Die politischen Vertretungen äußerten ihre Freude über die erfolgreiche Bewer-
bung auf das Projekt und wünschten diesem viel Erfolg.  
 
Das Projekt sei ein Beispiel dafür, wie Strukturwandel konkret vor Ort betrieben 
werden könne; eine adäquate technische Ausstattung solle dazu führen, Ausbil-
dungsberufe für junge Menschen noch attraktiver zu machen.  
Herr Terodde bedankte sich beim BK Nord sowie Herrn Pontzen (S 85) für das 
große Engagement. Mit Bezug auf den TOP 5 zur Sitzung erläuterte er, dass die 
StädteRegion Aachen somit die komplette Bildungslandschaft im Blick habe (kon-
krete Beispiele am BK Nord in Alsdorf, an der MvdR-Schule in Aachen und am BK 
in Simmerath).    
 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Städteregionsausschuss trifft folgende Entscheidungen: 
  
1. Er nimmt die Bewilligung der Fördermittel für die eingereichten Projektanträge 
des BK Nord der StädteRegion Aachen i.H.v. 620.928 Euro zur Kenntnis und 
beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung.  
  
2. Er beauftragt zudem die Verwaltung, den über die Fördersumme 
hinausgehenden Eigenanteil i.H.v. 68.492,00 Euro, verteilt auf die Jahre 2024-
2027 bereitzustellen und den Eigenanteil für 2024 aus vorhandenen Mitteln des A 
40 und der S 85 zu decken sowie entsprechende weitere Veranschlagungen in 
den Haushalten 2025-2027 vorzunehmen.     
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Einstimmig 
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